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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE 

UFI : GQDK-5W07-S335-TNJT 

Produktcode : 7433631505 

Produktart : Biozid 

Zerstäuber : Aerosol 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Desinfizierer Atmosphäre und Oberflächen 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schädlingsbekämpfungsmittel für nichtlandwirtschaftliche Zwecke (Biozide) 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : 0034 93 260 68 00 (24h) 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich  

145 

+41 44 251 51 51 

(aus dem Ausland: 

+41 44 251 51 51) 

Auskunft: +41 44 251 

66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229    

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319    

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Exklusiver Vertreter 

GRUPO AC MARCA, S.L. 

Avda. Carrilet, 293-297 

ES– 08907 L'Hospitalet de Llobregat – Barcelona 

SPAIN 

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98 

reach@grupoacmarca.com - www.info.acmarca.com 

Händler 

Imbiex SA 

Case postale 36 Chemin des Cerisiers 30 

CH-1462 Yvonand 

T +41 24 430 02 09 - F +41 24 430 02 19 

www.imbiex.ch 

mailto:reach@grupoacmarca.com
http://www.info.acmarca.com/
http://www.imbiex.ch/
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol. 

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 

aussetzen. 

Zusätzliche Sätze : Nicht einnehmen. 

Biozid aktivsubstanz (PT2/AE): Ethanol 560 g/kg. 

Kindergesicherter Verschluss : Nicht anwendbar 

Tastbarer Gefahrenhinweis : Nicht anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Unter normalen Umständen keine. 

 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ethanol; Ethylalkohol CAS-Nr.: 64-17-5 

EG-Nr.: 200-578-6 

EG Index-Nr.: 603-002-00-5 

REACH-Nr.: 01-2119457610-

43 

50 – 60 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-

hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) 

(Allergene) 

CAS-Nr.: 1222-05-5 

EG-Nr.: 214-946-9 

EG Index-Nr.: 603-212-00-7 

REACH-Nr.: 01-2119488227-

29 

0.1 – 0.2 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. In Ruhe setzen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 

Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN : Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser 

ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter 

ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung : Ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Notärztliche Hilfe herbeirufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Verursacht schwere Augenreizung. Husten. Atemnot. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Bewußtlosen Menschen nichts eingeben. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Kohlendioxid. Sand. Trockenes Pulver. Wassersprühstrahl. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosionsgefahr : Durch Hitze kann sich Druck aufbauen, was zum Bersten geschlossener Behälter führt und 

wodurch sich Feuer ausbreiten kann, so dass sich das Verbrennungs- und 

Verletzungsrisiko erhöht. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Vorsicht beim 

Bekämpfen von chemischen Feuer. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 

Sonstige Angaben : Bei einem Brand, sind gefährliche Dämpfe vorhanden. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu vermeiden. Zündquellen 

entfernen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Kleine undichte Behälter aussondern. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Notfallmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Eindringen in Kanalisation und 

öffentliche Gewässer verhindern. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit trägen Feststoffen wie Ton oder Kieselgur 

aufsaugen. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe 8. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Gefährlicher Abfall wegen möglicher Explosionsgefahr. Es sollten geeignete 

Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden. 

Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden 

können. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nur im Originalbehälter an 

einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt. Lagern in feuersichere Ort. 

Unverträgliche Materialien : Wärmequellen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Sodium benzoate (532-32-1) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Benzoate alcalin, respirable / Alkalibenzoat, alveolengängig 

MAK (OEL TWA) [1] 1 mg/m³ (a) 

MAK (OEL TWA) [2] 0.2 ppm 

KZGW (OEL STEL) 4 mg/m³ (a) 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 0.8 ppm 

Kritische Toxizität Lungenfibrose 

Notation H, SSC 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021 
 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ethanol 

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³ 

960 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm 

500 ppm 

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³ 

1920 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

1000 ppm 

Kritische Toxizität Formal 

Notation SSC 
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Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

Anmerkung SSC - OAW, FormalKT HU - INRS, NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021 
 

pin-2(3)-ene (80-56-8) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Essence de térébenthine [alpha-pinène, bêta-pinène, delta-3-carène] / Terpentinöl [alpha-

Pinen, beta-Pinen, delta-3-Caren] 

MAK (OEL TWA) [1] 112 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 20 ppm 

KZGW (OEL STEL) 224 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 40 ppm 

Kritische Toxizität Blase 

Notation H, S 

Anmerkung NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2020 
 

Benzylalkohol (100-51-6) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Alcool benzylique / Benzylalkohol 

MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm 

Kritische Toxizität AW 

Notation H, SSC 

Anmerkung NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2.2. Hautschutz 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Nicht erforderlich 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 

Behälter verschlossen halten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Aussehen : Flüchtige Flüssigkeit Aerosol. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Extrem entzündbares Aerosol. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

% entzündbare Bestandteile : 86.420125872 % 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Nicht festgelegt. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nicht festgelegt. Extrem entzündbares Aerosol. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Durch Schlag, Reibung, Feuer oder 

andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Direkte Sonnenbestrahlung. Überhitzung. Offener Flamme. Wärme. Funken. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Nicht festgelegt. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Nicht festgelegt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

LD50 oral Ratte 15010 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560 

LD50 oral 8300 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse 

LD50 dermal 15800 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 99999 mg/l 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

LD50 oral Ratte > 4640 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 Dermal Ratte > 10000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

LD50 Dermal Kaninchen > 3250 mg/kg Source: IUCLID;ECB RAR;TOMES;LOLI; 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

IARC-Gruppe 1 - Kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

NOAEL (Tier/weiblich, F0/P) 20 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 

NOAEL (Tier/weiblich, F1) 20 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 

(Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: 

other:International Conference on Harmonisation (ICH) 

Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 
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Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/männlich, 90 Tage) < 9700 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 Tage) > 9400 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 150 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE  

Zerstäuber Aerosol 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

LC50 - Fisch [1] 14.2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 5012 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 275 mg/l 

ErC50 Algen 275 mg/l Source: ECHA 

NOEC (chronisch) 9.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

LC50 - Fisch [1] 0.39 mg/l 

EC50 72h - Alge [1] 0.723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alge [2] > 0.854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronisch) 0.075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 

d' 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE  

Persistenz und Abbaubarkeit Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen 

Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies 

bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und 

nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur 

Verfügung gestellt. 

Biologischer Abbau Ist biologisch abbaubar. 
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12.3. Bioakkumulationspotenzial 

SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
 

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -0.32 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 5.99 Source: IUCLID;ECB RAR 

12.4. Mobilität im Boden 

SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE  

Mobilität im Boden Nicht festgelegt. 
 

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Galaxolid; (HHCB) (1222-05-5) 

Mobilität im Boden 12530 Source: EPISUITE 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

SANYTOL DESINFIZIERER SCHUHE  

Ergebnisse der PBT-Beurteilung Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für PBT beziehungsweise vPvB gemäß Anhang XIII 

Verordnung REACH. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. Freisetzung in die 

Umwelt vermeiden. 

Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich brennbare Dämpfe bilden. Behälter unter Druck. Nicht aufbrechen 

oder ausbrennen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

DRUCKGASPACKUNGEN DRUCKGASPACKUNGEN Aerosols, flammable 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 
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ADR IMDG IATA 

14.3. Transportgefahrenklassen 

2.1 2.1 2.1 

   

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F 

Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E0 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP9 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Sondervorschriften für die Beförderung - 

Versandstücke (ADR) 

: V14 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV9, CV12 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D 

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begrenzte Mengen (IMDG) : SP277 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E0 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2 

EmS-Nr. (Brand) : F-D 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 

Staukategorie (IMDG) : Keine 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22 

Trennung (IMDG) : SG69 

Flammpunkt (IMDG) :  

MFAG-Nr. : 126 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg 

Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802 
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ERG-Code (IATA) : 10L 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 

Verbotsverordnungen 

: Alle nationalen/lokalen Vorschriften beachten. Alle nationalen/örtlichen Vorschriften 

beachten. 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Ersetzt Version vom Geändert  

 Überarbeitungsdatum Geändert  

1.1 UFI Hinzugefügt  

1.2 Funktions- oder Verwendungskategorie Geändert  
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Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Aerosol 1 H222;H229 Auf der Basis von Prüfdaten 

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


